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GEMEINDEVERSAMMLUNG NR. 1/2024 vom 25. März 2024 

 

BOTSCHAFT 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
  
Gestützt auf die Bestimmungen der Gemeindeverfassung unterbreitet Ihnen der 
Gemeindevorstand folgende Vorlagen zur Abstimmung: 

 
Traktandum 2 

 

Wohnraum für Einheimische 
Vorstellung Projektstudie Vietta Stredas 

Neubau Wohnhaus Parz. 820 – Projektierungskredit CHF 550’000 
 

Vorstellung Projektstudie Vietta Stredas 
 
Die Gemeinde Celerina/Schlarigna besitzt in der heutigen Dorfzone zwischen der Vietta 
Stredas, Vietta al Spinel Giat und Vietta sur Crasta das Grundstück Nr. 820, auf dem 
zur Wohnraumförderung bedarfsgerechte Mietwohnungen für die einheimische 
Bevölkerung erstellt werden sollen. Das Vorgehen entspricht dem von der Gemeinde-
versammlung am 12.12.2022 genehmigten Wohnraumförderungsgesetz (WRFG). Um 
für diesen Standort eine ortsbauliche und qualitativ hochstehende Wohnüberbauung zu 
erstellen, wurde eine Projektstudie durchgeführt.  
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Damit dieses Projekt auch der zukünftigen Gesetzgebung entspricht und die Parzelle 
optimal ausgenutzt werden kann, erfolgte die Ausschreibung gemäss den Vorgaben 
des sich aktuell in der Genehmigungsphase befindenden Baugesetzes. Als Richtgrösse 
wurde folgender Wohnungsmix definiert: 
 

 
 
Nach einer Präqualifikation haben fünf Architekturbüros aus der Schweiz je eine 
Projektstudie erarbeitet. Eine Jury, bestehend aus je einem bzw. einer Vertreter/-in der 
Bürgergemeinde sowie der politischen Gemeinde Celerina sowie zwei Fachpersonen, 
hat die Projekte bewertet und einen Erstrangierten bestimmt.  
 
Wir freuen uns auf die Vorstellung der Projektstudie Vietta Stredas durch das Jury-
mitglied, Herr Mischa Spoerri, Architekt ETH anlässlich der Gemeindeversammlung am 
25. März 2024.  
 
Neubau Wohnhaus Parz. 820 – Projektierungskredit CHF 550’000 
 
Die Jury der Projektstudie Vietta Stredas hat das Projekt des Architekturbüros Ruch & 
Partner Architekten AG, St. Moritz im ersten Rang erkoren. Der Gemeindevorstand 
Celerina hat diesen Entscheid bestätigt, worauf alle teilnehmenden Büros informiert 
wurden. Gemäss Ausschreibung der Projektstudie wird dasjenige Büro, welches vom 
Beurteilungsgremium zur Weiterbearbeitung empfohlen wurde, beauftragt. Ruch & 
Partner Architekten AG hat demzufolge eine Berechnung für den Projektierungskredit 
erstellt.  

 
Das Ziel des beauftragten Architekturbüros ist die Setzung eines aus wirtschaftlichen 
Gründen einzelnen Baukörpers, mit einer einzigen, durchgehenden 
Vertikalerschliessung. Mittels einer effizient und einfach organisierten Grundrissstruktur 
wird die Basis für bedarfsgerechten und bezahlbarem Wohnraum für Einheimische 
geschaffen. Mit einem hohen Anteil an Holzbauweise (Vorfabrikation) wird eine kurze 
Bauzeit angestrebt. Dank der Verwendung von natürlichen Baumaterialien wird dem 
Nachhaltigkeitsgedanken gerecht. 

Der Gemeindevorstand beantragt: 
 
Der Projektierungskredit in der Höhe von CHF 550'000.— für Neubau eines 
Mehrfamilienhauses für Einheimische auf der Parz. Nr. 820 sei zu genehmigen.   
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Traktandum 3 
 

Bushaltestellen 
Sanierung Haltestelle Cresta Palace und Strassenbelag 

Kredit CHF 720'000 
  

Der Strassenabschnitt zwischen dem Kreisel und dem Haus Veltlinerkeller soll saniert 
und gleichzeitig die Bushaltestelle Cresta Palace gemäss dem Behindertengleich-
stellungsgesetz umgebaut werden. Ein von der Gemeinde Celerina beauftragtes 
Ingenieurbüro hat ein Projekt ausgearbeitet und die Kostenschätzung erstellt.  
 
Diese beinhaltet folgende Projektteile: 
 
- Bushaltestelle      CHF 270‘000 
- Schutzinsel      CHF   14‘000 
- Via Maistra, Aufhebung Haltebucht  CHF  111‘000 
- Personenunterstand    CHF      30‘000 
- Sanierung Via Maistra (Rest)   CHF 265‘000 
- Reserve      CHF     30’000 
Total Sanierungskosten     CHF   720’000 
 
Für die Sanierung der Bushaltestelle kann mit Beiträge des Kantons gerechnet werden.  
 

 
Situation Bushaltestelle 
 
 

 

 

 

 

 

Der Gemeindevorstand beantragt: 
 
Der Kredit in der Höhe von CHF 720'000.— für die Strassensanierung und den 
Umbau der Bushaltestelle Cresta Palace sei zu genehmigen.   
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Traktandum 4 

Schlattain; Brücken 
Sanierungsarbeiten – Kredit CHF 260’000 

 
In demjenigen Bereich, in welchem der Schlattainbach in einem Kanal (Wildbachschale) 
geführt wird, hat es diverse Brücken. Der Zustand dieser Brücken wurde im Auftrag der 
Gemeinde Celerina von einem Ingenieurbüro untersucht.  
 

 
Lage der Brücken über den Schlattainbach ab dem Geschiebesammler Val Runchetta bis zum Ende der 
Wildbachschale  

 
Brücke 1  Zufahrt Geschiebesammler 
Es sind keine baulichen Massnahmen vorgesehen. Vorgeschlagen werden kleinere 
Unterhaltsarbeiten. 
  
Brücke 2  Plazzöls 
Ersatzneubau der Tragkonstruktion mit Stahlträger und einem Brückenwiderlager aus 
Stahlbeton, inkl. kompletter Ersatz des Brückenoberbaus aus Holz. Traglast der neuen 
Brücke 32t. 
 Kostenschätzung   CHF 109’110  

 
Brücke 3  Funtanella 
Ersatzneubau der Tragkonstruktion mit Stahlträger und einem Brückenwiderlager aus 
Stahlbeton, inkl. kompletter Ersatz des Brückenoberbaus aus Holz. Traglast der neuen 
Brücke 18t. 
 Kostenschätzung   CHF 66’400 
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Brücke 4  Truoch suot Sass 
Ersatzneubau der Tragkonstruktion mit Stahlträger und einem Brückenwiderlager aus 
Stahlbeton, inkl. kompletter Ersatz des Brückenoberbaus aus Holz. Traglast der neuen 
Brücke 18t. 
 Kostenschätzung   CHF 65’700 

 
Brücke 5  Pradatsch 
Diese Brücke ist ebenfalls sanierungsbefürftig, sie hat jedoch keine öffentliche Funktion 
mehr. Nach Rücksprache mit der Grundeigentümerin der angrenzenden Wiesen wird 
diese Brücke abgebrochen.  
 
Brücke 6  Via Maistra 
Neubau eines Brückenkordon und Reprofilierung des Mauerwerks in der 
Wildbachschale (Oberwasser). Anschliessend neuer Belagseinbau auf der 
Strassenfahrbahn (Setzungen). Die Sanierung dieser Brücke erfolgt im Rahmen der 
Erneuerung dieses Strassenabschnittes im Jahr 2024 über das Budget.  
 
Inklusive einer Reserve soll ein Sanierungskredit von insgesamt CHF 260'000 für die 
Instandstellung der Brücken beantragt werden. Die Umsetzung ist im Jahr 2024 geplant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7505 Celerina, 26. Februar 2024 
                                                                   
 GEMEINDEVORSTAND CELERINA/SCHLARIGNA 
                                                                                                  Der Präsident:                   Der Gemeindeschreiber: 
 Chr. Brantschen                                            B. Gruber 

Der Gemeindevorstand beantragt: 
 
Der Kredit in der Höhe von CHF 260'000.— für die Sanierungsarbeiten bei den 
Brücken entlang des Schlattain sein zu genehmigen.    
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